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Die PTT
im Dienste des Zivilschutzes
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H. A. Zum zweitenmal bringt die Schweizer PTT am
21. September im Rahmen der zweiten Serie der
Sonderpostmarken 1972 eine Sondermarke für den Zivilschutz
heraus. Es handelt sich um die hier in Farbe gezeigte
Marke der Frankatur von 10 Rappen. Sie wurde vom
Grafiker Jürg Mauerhofer, Bern, entwarfen. Es handelt
sich um einen Rotations-Aetztiefdruck der Imprimerie
Courvoisier SA, La Chaux-de-Fonds. Es wurde weisses

Postmarkenpapier verwendet, das leicht gestrichen, mit
Leuchtstoff und violetter Fasermelierung versehen ist.
Die PTT hat diese Marke wie folgt angekündigt:

Fr. —.10 Zivilschutz

Der Zivilschutz ist ein Teil der Gesamtverteidigung. Er
bezweckt, durch seine Bereitschaft und seine
Glaubwürdigkeit einen Beitrag zu leisten, um die Schweiz vor
bewaffneten Konflikten überhaupt zu bewahren. Der
Zivilschutz gewährleistet durch die Bereitstellung von
Schutzräumen für unsere gesamte Zivilbevölkerung den

bestmöglichen vorsorglichen Schutz. Dieses Schutzraumprogramm

wird begleitet durch die Vorbereitung eines

rechtzeitigen Bezuges der Schutzräume sowie durch die
Sicherstellung der Leitung, Betreuung, Versorgung und
laufenden Information der Schutzraumin°assen. Gezielte
Rettungsaktionen sowie die Vorbereitung «'er
sanitätsdienstlichen und anderer Hilfeleistungen durch die
örtlichen Schutzorganisationen vervollständigen und
ergänzen den vorsorglichen Schutz. Die Zivilschutzcrga-
nisationen können durch die Gemeinden und Kantone
aber auch zur Nothilfe bei Inlandkatastrophen im Frieden

eingesetzt werden. Mit dem 1971 eingeführten und
als Markenbild verwendeten Zivilschutzsignet sollen alle
Kreise unseres Volkes einmal mehr an den Zivilschutzgedanken

herangeführt werden.

Die erste schweizerische Zivilschutzbriefmarke der PTT
erschien bereits im Jahre 1959 und trug damals viel dazu

bei, den Gedanken des Zivilschutzes in die Bevölkerung

hinauszutraigen.

non-proliferation of nuclear weapons

united nations • 8c

Briefmarke der UNO gegen die Atomwaffen

In diesem Zusammenhang ist eine Sondermarke von
Interesse, die kürzlich die Postverwaltung der Vereinten

Nationen in Genf herausbrachte. Sie richtet sich
gegen die Weiterverwendung der Atomwaffen. Die Marke
im Werte von 8 Cents zeigt einen stilisierten Atompilz,
der dick durchkreuzt ist. Die Inschrift lautet auf
englisch: «non-proliferation of nuclear wapons».
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Seit Jahren wird für den Zivilschutz
auch mit Postflaggen-Stempeln
geworben, von denen wir hier in allen
drei Landessprachen einige Beispiele
zeigen.
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Die Generaldirektion PTT hat sich
mehrmals auch der Aufgaben der
Gesamtverteidigung angenommen.
Wir zeigen dazu zwei Beispiele.
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